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1. Vorbemerkungen 

1.1 Planerfordernis und -ziel 

Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Neustadt (Hessen) hat in ihrer Sitzung am 16.04.2016 den 

Aufstellungsbeschluss für die Änderung der am 16.12.1996 als Satzung beschlossenen Bebauungs-

pläne Nr. 13a und 13b Gewerbgebiet „Am Gelicht“ im zweistufigen Regelverfahren mit Umweltprüfung 

gefasst und den Magistrat beauftragt, die frühzeitigen Beteiligungen der Öffentlichkeit und der Behörden 

gemäß § 3 Abs. 1 und § 4 Abs. 1 BauGB einzuleiten. Als allgemeine Planziele wurden seinerzeit fol-

gende Aspekte benannt: 

• Die Zusammenführung der beiden bisher rechtsverbindlichen Bebauungspläne zu einem 

Bebauungsplan mit der Nr. 13 und der Bezeichnung "Gewerbepark Am Gelicht", 

• die Anpassung der zeichnerischen und textlichen Festsetzungen an die aktuellen Anforde-

rungen ansiedlungswilliger und bestehender Unternehmen,  

• eine Neuberechnung der im Vollzug der Bauleitplanung zu erwartenden Eingriffe in Natur 

und Landschaft auf Grundlage der Kompensationsverordnung des Landes Hessen, 

• die Anpassung einzelner Festsetzungen an die aktuelle Rechtsprechung und  

• die Erweiterung der gewerblichen Flächen im Westen des Plangebietes, da durch den Bau 

der Autobahn A49 und die neuen Anschlußstellen Stadtallendorf und Neustadt (Hessen) 

eine zunehmende Nachfrage nach gewerblichen Flächen auch in der Stadt Neustadt (Hes-

sen) erwartet wird. 

Mit der Hessischen Landgesellschaft mbH wurde im April 2019 eine Vereinbarung zur Bodenbevorra-

tung der im Plangebiet in Privatbesitz befindlichen und noch unbebauten Flächen geschlossen, so dass 

nun auch sinnvollerweise das Bauleitplanverfahren den o.g. Planzielen entsprechend begonnen werden 

kann.  

 

Räumliche Lage des Plangebietes und der Ausgleichsflächen  

 

Quelle: Hessischen Verwaltung für Bodenmanagement und Geoinformation (HVBG) 

 

 

Plangebiet 

Ausgleich 
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1.2 Räumlicher Geltungsbereich und verkehrliche Anbindung 

Das Plangebiet mit einer Größe von rd. 30 ha liegt im Westen von Neustadt (Hessen) nördlich der 

Bundesstraße B 454 (Marburger Straße), von der aus die Erschließung über zwei Anschlusspunkte (Am 

Gelicht und Industriestraße) sichergestellt wird. Westlich und nördlich des Plangeltungsbereiches befin-

den sich landwirtschaftliche genutzte Flächen, im Osten schließt sich die Ortslage von Neustadt in Form 

einer gemischten Bebauung nördlich der Marburger Straße und den durch Gehölzen bestandenen Flä-

chen der ehemaligen Ziegelei an. Im Süden schließen sich südlich der B 454 Wohnbebauung rund um 

die Justus-Liebig- und die Graf-Spee-Straße bzw. im Südwesten der sogenannte Kaufpark im Bereich 

Am Steimbel an. Die in den bisherigen rechtsverbindlichen Bebauungsplänen festgesetzten Grünflä-

chen südlich der Bundestraße werden ebenfalls einbezogen. 

Das Plangebiet ist im Wesentlichen bis auf die zusätzlichen Flächen im Westen / Nordwesten bereits 

weitgehend erschlossen, jedoch nur teilweise vermarktet und bebaut. Größter Nutzer im Gebiet ist ak-

tuell die Firma Felo Werkzeugfabrik GmbH, die bereits seit 1950 in Neustadt (Hessen) ansässig ist.  

Die Anbindung an den ÖPNV erfolgt über die Haltestellen Am Kaufpark (Linie 96) und Querallee/Ge-

samtschule (Linie 96, 97, VB-12).  

Die in den bisherigen Bebauungsplänen festgesetzten Kompensationsflächen im Stadtteil Mengsberg 

werden auch in den vorliegenden Bebauungsplan integriert und übernommen.  

 

Abgrenzung und Lage des Plangebietes 

  

Quelle: OpenStreetMap (www.openstreetmap.org; 02/2022), bearbeitet 

Erweiterung 

Kompensation 

Bestand 
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1.3 Regionalplanung  

Der Regionalplan Mittelhessen 2010 stellt das bereits erschlossene Plangebiet als Vorranggebiet Indu-

strie und Gewerbe Bestand (Z) dar. Die im Nordwesten vorgesehenen Erweiterungsflächen mit einer 

Größe von rd. 5,0 ha werden als Vorranggebiete Landwirtschaft (Z) und überlagernd als Vorbehaltsge-

biet für besondere Klimafunktionen (G) dargestellt. Der Entwurf des Regionalplans 2021 übernimmt die 

Darstellungen als Vorranggebiet Industrie und Gewerbe Bestand. Die vorgesehenen gewerblichen Zu-

wachsflächen werden nunmehr allerdings als Vorbehaltsgebiet für Landwirtschaft (G) dargestellt, wäh-

rend das Vorbehaltsgebiet für besondere Klimafunktionen nicht mehr besteht.  

 

Regionalplan Mittelhessen 2010                      Regionalplan Mittelhessen Entwurf 2021 

   

Quelle: Regierungspräsidium Gießen, bearbeitet  

 

Es bleibt festzuhalten, dass das bestehende und erschlossene Plangebiet im Zuge der Überarbeitung 

des rechtsverbindlichen Bebauungsplanes als an die Ziele der Raumordnung und Landesplanung an-

gepasst gelten kann. Für die im Nordwesten des Plangebietes im Bebauungsplan vorgesehenen ge-

werblichen Erweiterungsflächen gilt dies durch die entgegenstehende Zielvorgabe des Vorranggebietes 

Landwirtschaft (Z) aktuell noch nicht. Da diese Darstellung im Entwurf des Regionalplanes 2021 in ein 

Vorbehaltsgebiet Landwirtschaft (G) geändert wird, gilt für diesen Bereich künftig Zielvorgabe 5.2-3 (Z) 

(aus Regionalplan Mittelhessen 2021 – Entwurf): 

Zu Lasten der Vorbehaltsgebiete für Landwirtschaft können gewerbliche Flächen, insbesondere für eine 

Eigenentwicklung, bis zu einer Größe von maximal 5 ha entwickelt werden, jedoch nur am Rand der 

Vorranggebiete Industrie und Gewerbe Bestand bzw. der Vorranggebiete Siedlung Bestand und bei 

erkennbarem Bedarf, der im Bestand nicht gedeckt werden kann. 

Es daher davon auszugehen, dass die Entwicklung eines Gewerbe- und Industriegebietes in diesem 

Bereich mit einer Größe von rd. 5,0 ha perspektivisch den Zielen der Raumordnung entspricht. Die 

frühzeitige Beteiligung gemäß § 4 Abs. 1 BauGB dient u.a. auch dazu, die Erforderlichkeit eines Zielab-

weichungsverfahrens – ergänzend zu den vorlaufend getätigten fernmündlichen Abstimmungen mit 

dem Regierungspräsidium Gießen (Regionalplanung) – abzustimmen.  

Erweiterung Erweiterung 
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Ergänzend sei vermerkt, dass die in den bisherigen Bebauungsplänen festgesetzten Kompensations-

flächen im Stadtteil Mengsberg weitgehend als Vorbehaltsgebiet Landwirtschaft dargestellt werden und 

auch diese mit den Zielen und Grundsätzen der Raumordnung und Landesplanung vereinbar sind.  

 

1.4 Vorbereitende Bauleitplanung 

Der wirksame Flächennutzungsplan der Stadt Neustadt (Hessen) stellt das Plangebiet weitgehend als 

Gewerbliche Baufläche, Bestand und Planung dar. Die rd. 5,0 ha großen Perspektivflächen im Westen 

werden als Fläche für die Landwirtschaft dargestellt. Das Plangebiet ist daher weitgehend aus dem 

wirksamen Flächennutzungsplan entwickelt. Dennoch erfolgt klarstellend und aufgrund der in Rede ste-

henden Erweiterungsfläche vorliegend eine Änderung des Flächennutzungsplanes für das gesamte 

Plangebiet, die im Parallelverfahren zum Bebauungsplan durchgeführt werden soll. 

Die festgesetzten Kompensationsflächen im Stadtteil Mengsberg werden ebenfalls als Flächen für die 

Landwirtschaft dargestellt und in der Änderung des Flächennutzungsplanes berücksichtigt.  

 

Darstellungen des wirksamen Flächennutzungsplans 

 

Quelle: Stadt Neustadt (Hessen), bearbeitet            

 

1.5 Verbindliche Bauleitplanung 

Für das Plangebiet gelten weitgehend die rechtsverbindlichen Bebauungspläne Nr. 13a und 13b Ge-

werbegebiet „Am Gelicht“, welche Gewerbe- und Industriegebiete festsetzen. Lediglich der rd. 5,0 ha 

große Erweiterungsbereich im Nordwesten wird gegenwärtig noch nicht durch einen bestehenden Be-

bauungsplan erfasst. 

Der vorliegende Bebauungsplan ersetzt ab dem Tag seiner Bekanntmachung die bisher für seinen Gel-

tungsbereich rechtsverbindlichen Festsetzungen der Bebauungspläne Nr. 13a Gewerbegebiet „Am Ge-

licht“ und Nr. 13b Gewerbegebiet „Am Gelicht“ inkl. aller ggf. später vorgenommenen Änderungen.  

Kompensation 

Erweiterung 

Bestand 

Anpassung an best. BPlan 
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Er überschneidet sich zudem aus redaktionellen Darstellungsgründen im Bereich der Straßenverkehrs-

fläche der B 454 teilweise mit dem Bebauungsplan Nr. 16 „Am Steimbel“ 4. Änderung und Erweiterung, 

dessen Bereiche ohne Ein- und Ausfahrt bzw. Zufahrtsbereiche entlang der Marburger Straße auch in 

den vorliegenden Plan übernommen werden. Der vorliegende Bebauungsplan nimmt an den Festset-

zungen dieses Planes jedoch keine Änderungen vor.  

 

Bebauungspläne Nr. 13a und 13b Gewerbegebiet „Am Gelicht“  

 

 

Quelle: Stadt Neustadt (Hessen) 
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Bebauungsplan Nr. 16 „Am Steimbel“ 4. Änderung und Erweiterung 

 Quelle: Stadt Neustadt (Hessen), bearbeitet

            

1.6 Innenentwicklung und Bodenschutz 

Das Baugesetzbuch wurde 2013 mit dem Ziel geändert, die Innenentwicklung in den Städten und Ge-

meinden weiter zu stärken. Insofern ist der Vorrang der Innenentwicklung zur Verringerung der Neuin-

anspruchnahme von Flächen ausdrücklich als ein Ziel der Bauleitplanung bestimmt worden. § 1 Abs. 5 

BauGB sieht nun zusätzlich vor, dass die städtebauliche Entwicklung vorrangig durch Maßnahmen der 

Innenentwicklung erfolgen soll.  

In den ergänzenden Vorschriften zum Umweltschutz wird daher in der Bodenschutzklausel nach § 1a 

Abs. 2 BauGB in Satz 4 bestimmt, dass die Notwendigkeit der Umwandlung landwirtschaftlich oder als 

Wald genutzter Flächen begründet werden soll; dabei sollen Ermittlungen zu den Möglichkeiten der 

Innenentwicklung zugrunde gelegt werden, zu denen insbesondere Brachflächen, Gebäudeleerstand, 

Baulücken und andere Nachverdichtungsmöglichkeiten zählen können.  

Für die Bauleitplanung bedeutet das, dass etwa in den Begründungen zu Bauleitplänen darzulegen ist, 

dass die Gemeinden Bemühungen unternommen haben, vor der Neuinanspruchnahme von Flächen 

zunächst die Möglichkeiten der Innenentwicklung zu untersuchen und auszuschöpfen.  

Mit der vorliegenden Bauleitplanung sollen die bestehenden rechtsverbindlichen Bebauungspläne über-

arbeitet und an die heutigen Standortanforderungen der Gewerbe- und Industriebetriebe angepasst 

werden. Dabei soll die Ausnutzbarkeit der bestehenden Flächen erhöht (u.a. Erhöhung der maximal 

zulässigen Grundflächenzahl von 0,6 auf 0,8 bzw. 0,9) werden. Dies sorgt für eine effiziente und wirt-

schaftliche Nutzung der bereits bestehenden Flächenressourcen in Neustadt (Hessen).  

In diesem Zuge möchte die Stadt Neustadt (Hessen) jedoch auch weitere Flächen für eine weiterge-

hende Nachfrage nach gewerblichen Baugrundstücken planerisch vorbereiten. Es liegt daher nahe, dies 

im Rahmen der vorliegenden Bauleitplanung zu ermöglichen und somit ein gesamthaftes und in sich 

schlüssiges Planwerk zu erhalten. Vorgesehen ist daher die Integration einer an das bestehende und 

bereits erschlossene Plangebiet angrenzenden Fläche mit einer Größe von rd. 5,0 ha, dessen Lage-

gunst und grundsätzliche Eignung auch bereits im Entwurf des Regionalplan Mittelhessen 2021 durch 

die Rücknahme eines Vorranggebietes Landwirtschaft (Z) zugunsten eines Vorbehaltsgebietes Land-

wirtschaft (G) dokumentiert wird.  

Ein Blick auf das Plangebiet und seine Umgebung belegt, dass eine Gebietserweiterung in Richtung 

Westen / Nordwesten, gerade auch unter Berücksichtigung einer effizienten Kosten- und Erschließungs-

planung, die einzig logische und nachvollziehbare Maßnahme zur Erweiterung der gewerblichen Flä-

chen in der Stadt Neustadt (Hessen) darstellen kann. 

Überschneidung im 

Bereich der B 454 
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Weitere nennenswerte gewerbliche Flächen bestehen zwar im Bereich des Bebauungsplanes Nr. 25 

„Vor der Dick“ (ehem. Ernst-Moritz-Arndt-Kaserne), welche aber im Vergleich zum Gebiet „Am Gelicht“ 

vor dem Hintergrund der in Realisierung befindlichen Anschlußstelle „Stadtallendorf“ der A 49 für Ge-

werbe- und Industrieunternehmen eine nur nachrangige Lagegunst und aufgrund der dort bereits vor-

handenen Bebauung nur begrenzte räumliche Entwicklungspotentiale bieten.  

 

1.7 Verfahrensart und -stand 

Die Aufstellung des vorliegenden Bebauungsplans erfolgt im zweistufigen Regelverfahren mit Umwelt-

prüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB. 

 

Aufstellungsbeschluss gemäß  

§ 2 Abs. 1 BauGB  

16.04.2016  

Bekanntmachung: __.__.____ 

Frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß  

§ 3 Abs. 1 BauGB 

__.__.____ – __.__.____ 

Bekanntmachung: __.__.____ 

Frühzeitige Beteiligung der Behörden und sonstiger 

Träger öffentlicher Belange gemäß  

§ 4 Abs. 1 BauGB 

Anschreiben: __.__.____ 

Frist __.__.____ 

Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß  

§ 3 Abs. 2 BauGB 

__.__.____ – __.__.____ 

Bekanntmachung: __.__.____ 

Beteiligung der Behörden und sonstiger Träger 

öffentlicher Belange gemäß  

§ 4 Abs. 2 BauGB 

Anschreiben: __.__.____ 

Frist analog § 3 Abs. 2 BauGB 

 

Satzungsbeschluss gemäß  

§ 10 Abs. 1 BauGB 

__.__.____ 

Die Bekanntmachungen erfolgen im Mitteilungsblatt der Stadt Neustadt (Hessen) (amtliches Bekanntmachungsor-

gan). 

 

Es liegen zum gegenwärtigen Zeitpunkt keine wichtigen Gründe vor, die Dauer der Offenlage angemes-

sen zu verlängern. Ein wichtiger Grund könnten z.B. sehr umfangreiche Planunterlagen oder ein sehr 

öffentlichkeitswirksames Planvorhaben sein. Zum jetzigen Zeitpunkt geht die Stadt Neustadt (Hessen) 

jedoch davon aus, dass das Planverfahren in den gesetzlich vorgeschriebenen Fristen durchgeführt 

werden kann, zumal es sich im wesentlichen um die Überarbeitung des bestehenden Planungsrechts 

handelt.  

 

2. Städtebauliche und verkehrliche Konzeption  

Die vorliegende städtebauliche und verkehrliche Konzeption baut auf der bereits vorhandenen Erschlie-

ßung auf. Das Gebiet wird über die Industriestraße und die Straße Am Gelicht an die Marburger Straße 

(B454) und damit an den überörtlichen Verkehr angebunden. Entlang der Marburger Straße orientieren 

sich die Baugrenzen an den Abstandszonen zur Marburger Straße gemäß den Vorgaben des Bundes-

fernstraßengesetzes. Diese sind in der Plankarte entsprechend aufgeführt.  
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Die Industriestraße erschließt den westlichen Teil des Plangebietes in Form eines nach Norden verlau-

fenden Stiches, der über eine Wendeanlage die neu hinzukommenden Flächen erschließt, die bisher 

noch nicht Bestandteil der bestehenden rechtsverbindlichen Bebauungspläne waren.  

Das östliche Plangebiet wird über die bestehende Straßen Am Gelicht und Am Alten Weinberg erschlos-

sen, die sich hangparallel in östliche und westliche Richtung erstrecken und bereits voll- bzw. teilaus-

gebaut sind.  

Im Vorfeld der Planung gab es weitergehende Überlegungen die Straße Am Alten Weinberg ebenfalls 

über eine „hangparallele“ Verbindungsstraße mit der Industriestraße im Westen zu verbinden und somit 

eine innere Ringerschließung zu schaffen. Diese Option wird ggf. zum Entwurf der vorliegenden Pla-

nung berücksichtigt. Im Rahmen der weiteren Planungen wird zudem eine Verkehrsuntersuchung er-

stellt, welche insbesondere die Leistungsfähigkeit der bestehenden Knotenpunkte untersucht. Die Er-

gebnisse werden zum Entwurf integriert.  

Entlang der Marburger Straße werden weitgehend Gewerbegebiete festgesetzt, während die nach Nor-

den hin orientierten Bereiche des Plangebietes v.a. als Industriegebiete definiert werden. Diese Gliede-

rung trägt v.a. der südlich der Marburger Straße angrenzenden Ortslage von Neustadt und der dort 

insbesondere südöstlich angrenzenden wohnbaulichen Nutzung Rechnung. Entlang der Marburger 

Straße sah der bisher rechtsverbindliche Bebauungsplan zudem zum Schutz der Wohnbebauung einen 

begrünten Schallschutzwall vor, der auch in der vorliegenden Neuaufstellung Berücksichtigung findet. 

Genauere Details über die Ausgestaltung dieser Schallschutzmaßnahmen werden zum Entwurf hin 

nach Vorlage der beauftragten schalltechnischen Untersuchung in die Planung integriert.  

Südlich dieser Grünfläche schließen sich bestehende Freizeitgärten an, die im bisherigen Bebauungs-

plan bereits aufgenommen wurden und auch nun wieder bestandsorientiert berücksichtigt werden. 

Im Osten des Plangebietes werden der bisherigen Ausweisung und dem Bestand entsprechend klein-

flächig Mischgebiete festgesetzt. Die Festsetzung als Mischgebiet erfolgt unter Berücksichtigung der 

östlich angrenzenden Bereiche außerhalb des vorliegenden Geltungsbereiches mit z.T. gewerblichen 

Einheiten (z.B. Anwesen Marburger Straße 46-52 sowie Hopfenweg 2) als auch Wohnnutzungen.  

Nördlich der Marburger Straße verläuft ein Rad- und Fußweg, der bis zur Höhe der Fußgängerquerung 

(bestehende Treppe zur B 454) in den Bebauungsplan aufgenommen wird. Im westlichen Teil des We-

ges wird dieser zusätzlich und klarstellend auch als Bestandteil der Feuerwehrumfahrung der Gewer-

begebiete in diesem Bereich gewidmet. Dies wird vorliegend als städtebaulich sinnvoll und vertretbar 

eingestuft, da eine Nutzung dieses Wegeabschnittes nur im Einsatzfall erfolgt, der sich wiederum op-

tisch und akustisch ankündigt. Aufgrund der anzunehmenden geringen Frequenz an Fußgängern und 

Radfahrern in diesem Bereich (südlich der Marburger Straße besteht ebenfalls ein Rad- und Fußweg) 

ist hier daher mit keinem erhöhten und abwägungsrelevanten Konfliktpotential zu rechnen. Die Nutzung 

ausschließlich zu Einsatzzwecken kann zudem im Vollzug der Planung durch Poller oder Sperrpfosten 

sichergestellt werden. Der weitere Verlauf diese bisher festgesetzten Weges wird zugunsten gewerbli-

cher Flächen aufgegeben.  

Bestehende innerhalb des Gebietes verlaufende leitungsführende Rad- und Fußweg werden als solche 

in den Bebauungsplan übernommen. Lediglich im östlichen Bereich des Anwesens Industriestraße 2 

(Fa. Felo) wird eine Überplanung der bestehenden und leitungsführenden Wegeparzellen 171/4 und 

172/17 vorgesehen. In diesem Bereich finden aktuell Abstimmungen über die mögliche Umverlegung 

der dort befindlichen Leitungen zwischen der Fa. Felo, der Stadt Neustadt (Hessen) und den betroffenen 

Versorgern statt. Die Ergebnisse finden zum Entwurf Eingang in die Planung.  

Erhaltenswerte Grünstrukturen im Plangebiet werden zur Gliederung des Gebietes in der Plankarte 

überlagernd zum Erhalt festgesetzt.  
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Dies betrifft insbesondere die relativ großflächigen Gehölzstrukturen im Osten des Geltungsbereiches, 

die grundsätzlich (wenn auch nicht lagegerecht) in den bisherigen Bebauungsplänen berücksichtigt wur-

den. Das gesamte und zum Teil exponiert liegende Plangebiet soll zudem im Übergang zum Außenbe-

reich über entsprechende Pflanzmaßnahmen eingegrünt und somit in das Orts- und Landschaftsbild 

integriert werden.  

Bestehende wesentliche infrastrukturelle Einrichtungen sowie Leitungen im Plangebiet wurden zeich-

nerisch übernommen. Darüber hinaus wurde zentral zur Sicherstellung der Löschwasserversorgung 

eine Fläche für Versorgungsanlagen (in diesem Fall zur Unterbringung von Löschwassertanks) vorge-

sehen, von der aus weite Teile des Plangebietes auf dem kürzesten möglichen Weg (300m Entfernung) 

erreichbar sind.  

 

3. Inhalt und Festsetzungen 

Gemäß § 1 Abs. 5 BauGB sollen Bauleitpläne eine nachhaltige städtebauliche Entwicklung, die die so-

zialen, wirtschaftlichen und umweltschützenden Anforderungen auch in Verantwortung gegenüber künf-

tigen Generationen miteinander in Einklang bringt, und eine dem Wohl der Allgemeinheit dienende so-

zialgerechte Bodennutzung gewährleisten. Sie sollen dazu beitragen, eine menschenwürdige Umwelt 

zu sichern, die natürlichen Lebensgrundlagen zu schützen und zu entwickeln sowie den Klimaschutz 

und die Klimaanpassung, insbesondere auch in der Stadtentwicklung fördern sowie die städtebauliche 

Gestalt und das Orts- und Landschaftsbild baukulturell zu erhalten und zu entwickeln. Zur Ausführung 

dieser Grundnormen und zur Sicherung der angestrebten städtebaulich geordneten Entwicklung sind in 

Ausführung des § 1 Abs. 3 BauGB die im Folgenden erläuterten zeichnerischen und textlichen Festset-

zungen in den Bebauungsplan aufgenommen worden.  

 

3.1 Art der baulichen Nutzung 

Entsprechend dem gewählten Planziel setzt der Bebauungsplan Gewerbegebiete und Industriegebiete 

fest. Die Gewerbegebiete werden u.a. aufgrund der südlich und östlich angrenzenden Ortslage von 

Neustadt mit zum Teil wohnbaulichen Nutzungen primär entlang der Marburger Straße festgesetzt.  

Sie dienen vorwiegend der Unterbringung von nicht erheblich belästigenden Gewerbebetrieben. Zuläs-

sig sind Gewerbebetriebe aller Art, öffentliche Betriebe, Geschäfts-, Büro- und Verwaltungsgebäude, 

Tankstellen sowie Anlagen für sportliche Zwecke.  

Die mit einem potentiell höheren Emissionsniveau einhergehenden Industriegebiete wiederum werden 

aufgrund der abschirmenden Wirkung der Gewerbegebiete und der größeren Distanz zur Ortslage im 

Norden und Westen des Plangebietes verortet. Sie dienen ausschließlich der Unterbringung von Ge-

werbebetrieben, und zwar vorwiegend solcher Betriebe, die in anderen Baugebieten unzulässig sind. 

Zulässig sind Gewerbebetriebe aller Art, Lagerhäuser, Lagerplätze und öffentliche Betriebe sowie Tank-

stellen.  

Ausnahmsweise können in den beiden Gebietskategorien Wohnungen für Aufsichts- und Bereitschafts-

personen sowie für Betriebsinhaber und Betriebsleiter, die dem Gewerbebetrieb zugeordnet und ihm 

gegenüber in Grundfläche und Baumasse untergeordnet sind, Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale 

und gesundheitliche Zwecke zugelassen werden.  

Einschränkend wird gemäß dem regionalplanerischen Vorgaben festgesetzt, dass die Einrichtung von 

Verkaufsflächen nur für die Selbstvermarktung der in den Gebieten produzierenden und weiterverarbei-

tenden Betriebe zulässig ist, wenn die Verkaufsfläche einen untergeordneten Teil der durch Betriebs-

gebäude überbauten Fläche einnimmt.  
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Um die Flächen der wachsenden Nachfrage von v.a. Betrieben im engeren gewerblichen Sinn zur Ver-

fügung stellen, eine den Planzielen der Stadt entsprechende hochwertige und arbeitsplatzintensive ge-

werbliche Entwicklung zu ermöglichen und sogenannte trading-down-Effekte mit in aller Regel negati-

ven städtebaulichen Folgeentwicklungen entgegenzuwirken, wird festgesetzt, dass in den Gewerbe- als 

auch Industriegebieten alle Arten von Einrichtungen und Betrieben, die auf Darbietungen oder Hand-

lungen mit sexuellem Charakter ausgerichtet sind, sowie Vergnügungsstätten unzulässig sind. Für die 

Ansiedlung von Vergnügungsstätten bieten sich zudem innerhalb der Ortslage bzw. im Siedlungsbe-

stand und den bestehenden Gewerbegebieten grundsätzliche Ansiedlungsoptionen, so dass der Aus-

schluß im Rahmen der Aufstellung des vorliegenden Bebauungsplanes als zulässig und unter städte-

baulichen Aspekten zielführend erachtet wird. 

Im Osten des Gebietes werden kleinflächig Mischgebiete festgesetzt. Die Mischgebiete dienen dem 

Wohnen und der Unterbringung von Gewerbebetrieben, die das Wohnen nicht wesentlich stören. Bei 

der Festsetzung dieser Gebiete ist die über den Geltungsbereich hinausgehende städtebauliche Struk-

tur östlich des Hopfenwegs (Autohaus, Wohnbebauung, etc.) zu berücksichtigen. Die Festsetzung eines 

Mischgebietes entspricht ferner den Festsetzungen des bisher bestehenden Bebauungsplanes und ist 

im Kontext der angrenzenden Nutzungen zu sehen.  

Die gemäß § 6 Abs. 2 und 3 BauNVO allgemein bzw. ausnahmsweise zulässigen Tankstellen, Vergnü-

gungsstätten im Sinne des § 4a Absatz 3 Nummer 2 BauNVO werden in den Mischgebietes als unzu-

lässig festgesetzt. Der Ausschluß ist städtebaulich aufgrund der für Tankstellen nur unzureichenden 

verkehrlichen Erschließung in diesem Bereich begründet. Die Nicht-Zulässigkeit von Vergnügungsstät-

ten beugt der Entwicklung städtebaulich-negativer Effekte (sog. trading-down) vor. Aus Sicht der Stadt 

Neustadt ist das Plangebiet für derartige Nutzungen aufgrund der umliegenden Nutzungsstrukturen 

(u.a. in der Nachbarschaft der wohnbaulich genutzten und denkmalpflegerisch geschützten Gesamtan-

lage in der Graf-Spee-Straße) nicht geeignet.  

 

3.2 Maß der baulichen Nutzung 

3.2.1 Grundflächenzahl (GRZ) 

Die Grundflächenzahl gibt an, wieviel Quadratmeter Grundfläche je Quadratmeter Grundstücksfläche 

i.S.d. § 19 Abs. 3 BauNVO zulässig sind. Die zulässige Grundfläche ist der Teil des Baugrundstückes, 

der von baulichen Anlagen überdeckt werden darf.  

Im Bebauungsplan wird die maximal zulässige Grundflächenzahl in allen Teilgebieten mit GRZ = 0,8 

festgesetzt. Die Festsetzung orientiert sich dabei an den Obergrenzen der BauNVO für Gewerbe- und 

Industriegebiete und ermöglicht eine effiziente Ausnutzbarkeit der entstehenden Baugrundstücke.  

In den Industrie- und Gewerbegebieten sind Überschreitungen der festgesetzten Grundflächenzahl bis 

zu einem Maß von 0,9 durch Stellplätze, Betriebsflächen, Feuerwehrumfahrten, etc. zulässig, wenn 

diese in wasserdurchlässiger Bauweise befestigt werden, z.B. mit Rasenkammersteinen, wassergebun-

dener Decke, Fugen- oder Porenpflaster oder flächengleich zur Überschreitung Dachbegrünungen rea-

lisiert werden. 

Die getroffenen Festsetzungen haben in ihrer Gesamtheit eine effiziente Ausnutzbarkeit der zur Verfü-

gung stehenden Flächen zum Ziel. 
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3.2.2 Festsetzungen zur Höhenentwicklung 

Um eine verträgliche und dem Orts- und Landschaftsbild möglichst angepasste bauliche Höhenentwick-

lung der baulichen Anlagen sicherzustellen, wird die Höhe baulicher Anlagen in den Teilgebieten mit 

der Festsetzung der maximal zulässigen Oberkante baulicher Anlagen vorgenommen und in der Plan-

karte durch Einschrieb in Metern über dem Bezugspunkt festgesetzt. 

Die Festsetzungen orientieren sich dabei mit 14 m in den Industrie- und Gewerbegebieten an den bisher 

festgesetzten und geltenden Maßen (bisher differenziert in Traufhöfe = 10 m und Firsthöhe = 14 m 

jeweils über Gelände) über dem bestehenden Geländeniveau. Für die Mischgebiete wird eine Höhe von 

12 m aufgrund der bestehenden baulichen Struktur und Nutzung und des Übergangs zur angrenzenden 

Ortslage festgesetzt.  

Als unterer Bezugspunkt gilt vorliegend die in der Planzeichnung mittels Höhenlinien eingetragene be-

stehende Geländeoberfläche, gemessen jeweils am Schnittpunkt der tiefsten angeschnittenen Höhen-

linie mit dem aufgehenden Mauerwerk des jeweiligen Gebäudes. Sofern keine Höhenlinie geschnitten 

wird, sind Zwischenwerte der Höhenlinien ausgehend von der dem Gebäude nächstgelegenen niedri-

geren Höhenlinie linear und orthogonal zu interpolieren. Der obere Bezugspunkt für die maximal zuläs-

sige Gebäudeoberkante ist die Oberkante der Dachhaut am höchsten Punkt des Gebäudes und ent-

spricht bei Flachdächern der Oberkante Attika des obersten Geschosses. 

Um unbeabsichtigte Härten und eine gewisse Flexibilität zu gewährleisten sind Überschreitungen der 

maximal zulässigen Gebäudeoberkante bei untergeordneten Gebäudeteilen und Aufbauten (z.B. 

Schornsteine, Fahrstuhlschächte, Treppenräume, Lüftungsanlagen, Antennen, etc.) um bis zu 0,5 m 

zulässig, sofern diese insgesamt einen Anteil von 10 % der jeweiligen Dachfläche nicht überschreiten. 

 

3.3 Überbaubare Grundstücksflächen 

Die überbaubaren Grundstücksflächen werden in der Plankarte mittels Baugrenzen festgesetzt, inner-

halb derer gebaut werden darf. Die Baugrenzen orientieren sich dabei v.a. an den bestehenden Er-

schließungsstraßen und werden weitgehend flächig festgesetzt, um im Vollzug des Bebauungsplanes 

ausreichend Flexibilität und eine effiziente Grundstücksausnutzung zu gewährleisten. Für die Festset-

zung von Baulinien, an die herangebaut werden muss, besteht nach diesseitiger Einschätzung keine 

städtebauliche Veranlassung.  

 

3.4 Zulässigkeit von Stellplätzen und Garagen sowie Nebenanlagen  

Pkw-Stellplätze, Garagen, überdachte Pkw-Stellplätze (Carports) sowie Nebenanlagen im Sinne des § 

14 BauNVO sind innerhalb und außerhalb der überbaubaren Grundstücksfläche zulässig, sofern keine 

anderweitigen Festsetzungen (wie z.B. nach § 9 Abs. 1 Nr. 25 a und 25 b BauGB - Anpflanzung und 

Erhaltung von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen) entgegenstehen und die bauord-

nungsrechtlichen Bestimmungen (z.B. Abstandsflächen) eingehalten werden. Für engere Bestimmun-

gen zur Steuerung von diesen Nutzungen besteht nach vorliegender Einschätzung kein städtebaulicher 

Handlungsbedarf.  

 

3.5 Versorgungsflächen  

Die Versorgungsflächen bzw. -anlagen mit der Zweckbestimmung Elektrizität (bestehende Schaltstation 

/ Kabelstation im Nordosten) sowie zur Löschwasserversorgung (siehe auch Kapitel 9.5) werden durch 

entsprechende Flächensignaturen festgesetzt. 
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3.6 Führung von oberirdischen oder unterirdischen Versorgungsanlagen und -leitungen  

Aus Gründen des Orts- und Landschaftsbildes, der städtebaulichen Gestaltung und der teilweise expo-

nierten Lage des Gebietes wird im Bebauungsplan bestimmt, dass Ver- und Entsorgungsleitungen un-

terirdisch zu führen sind. 

 

3.7 Öffentliche Grünflächen mit der Bezeichnung „V1“ 

Die Öffentlichen Grünflächen mit der Zweckbestimmung „Verkehrsbegleitgrün V1“ sind als natürliche 

Grünfläche zu gestalten. Dies betrifft lediglich einen untergeordneten Teilbereich im Osten des Plange-

bietes zwischen der Marburger Straße und dem bestehenden verschwenkten Rad- und Fußweg. 

 

3.8 Vorkehrungen zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen und Öffentliche Grün-

flächen mit der Bezeichnung „V2“ 

Im Bereich der zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen und überlagernd als öffentliche Grün-

fläche mit der Zweckbestimmung „Verkehrsbegleitgrün V2“ festgesetzten Fläche ist ein mit Gehölzen 

bepflanzter Schallschutzwall zu errichten. Diese Festsetzung baut auf den bisherigen Festsetzungen 

des bisher rechtsverbindlichen Planes auf. Verwiesen wird in diesem Zusammenhang auch auf Kapitel 

11. Weitere Details und die erforderlichen Höhen werden zum Entwurf nach Vorlage der schalltechni-

schen Untersuchung ergänzt. 

 

3.9 Private Grünflächen Zweckbestimmung „Private Erholungsgärten“ 

Analog zum bisher rechtsverbindlichen Bebauungsplan werden im Süden entlang der Justus-Liebig-

Straße Grünflächen mit der Zweckbestimmung „Private Erholungsgärten“ festgesetzt. Innerhalb dieser 

Flächen sind die mit dieser Nutzung verbundenen baulichen Anlagen wie z.B. Gartenlauben, über-

dachte Freisitze, Geräteschuppen, etc. und je Gartengrundstück ein Kfz-Stellplatz zulässig. Darüber 

hinaus sind Stellplätze und Garagen nur in der für sie festgesetzten Flächen im Osten zulässig. 

 

3.10 Flächen oder Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und Entwicklung von Natur und Land-

schaft  

Zur Reduzierung der Eingriffe in Grund und Boden und zur Reduzierung des Oberflächenabflusses wird 

für das gesamte Plangebiet festgesetzt, dass Stellplätze, Rettungswege, Wege- und Hofflächen mitsamt 

Unterbau in wasserdurchlässiger Bauweise z.B. mit Fugen- oder Porenpflaster zu befestigen sind, so-

weit dem weder wasserrechtliche noch sonstige öffentlich-rechtliche Belange entgegenstehen. Die 

Festsetzung gilt aus Gründen des Schallschutzes nicht für Fahrwege sowie aus Gründen des Boden- 

und Grundwasserschutzes nicht für Lkw-Zufahrten, -Andienungen, und -Rangierflächen.  

Aus den vorgenannten Gründen wird auch die Verwendung von wasserdichten oder nicht durchwurzel-

baren Materialien (Folie oder Vlies) zur Freiflächengestaltung als unzulässig definiert. Die Anlage von 

permanent mit Wasser gefüllten Teichen sowie die Verwendung im Zusammenhang mit der Errichtung 

von Anlagen zur Rückhaltung von anfallendem Niederschlagswasser bleiben hiervon allerdings unbe-

rührt. Verwiesen wird im erweiterten Zusammenhang auch auf bauordnungsrechtliche Festsetzung 

2.5.2 zu den sogenannten Schottergärten. 
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Aufgrund der Lage des Plangebietes im Übergang zum Außenbereich und zur Reduzierung der von 

Siedlungsbereichen ausgehenden Lichtverschmutzungen wird aus städtebaulich-ökologischen Grün-

den festgesetzt, dass zur öffentlichen und privaten Außenbeleuchtung nur voll-abgeschirmte Leuchten, 

die im installierten Zustand nur unterhalb der Horizontalen abstrahlen (0 % Upward Light Ratio) und nur 

Leuchtmittel mit für Insekten wirkungsarmen Spektrum von 1600 bis 2700 Kelvin zulässig sind. Flä-

chige Fassadenanstrahlungen, freistrahlende Röhren und rundum strahlende Leuchten (Kugelleuchten, 

Solarkugeln) mit einem Lichtstrom höher 50 Lumen sind in diesem Zusammenhang unzulässig.  

Mit diesen Festsetzungen kann das Plangebiet im Hinblick auf seine optischen Wirkungen verträglich 

in das Siedlungsgefüge integriert und Einflüsse durch unnatürliches Licht auf den angrenzenden Au-

ßenbereich reduziert werden. 

Vorliegend werden zudem auch die bereits in den Ursprungs-Bebauungsplänen festgesetzten Kompen-

sationsflächen in den Bebauungsplan übernommen. In diesem Zusammenhang werden die bisherigen 

textlichen Festsetzungen zu diesen Flächen inhaltlich überarbeitet und fortgeschrieben:  

Kompensationsfläche mit dem Buchstaben „A“: Entwicklungsziel Streuobstwiese mit Waldsaumzone. 

Die bestehende Streuobstpflanzung ist zu erhalten. Entlang der westlichen Flächenbegrenzung ist auf 

einem etwa 5,0 m breiten Streifen ein gestufter Waldrand aus Sträuchern und Kräutern zu entwickeln 

und der Sukzession zu überlassen. Innerhalb des Waldsaums sind etwa alle 2 m ein einheimischer 

standortgerechter Strauch zu pflanzen. Gehölze ab etwa 8 m Höhe sind innerhalb der Waldsaumzone 

sukzessiv zu roden oder auf den Stock zu setzen. Bestehende Sträucher innerhalb des Waldsaums 

sind zu erhalten. Auf der restlichen Fläche ist eine extensiv genutzte Streuobstwiese zu entwickeln.   

Kompensationsfläche mit dem Buchstaben „B“: Entwicklungsziel Extensivgrünland mit Waldsaumzone. 

Entlang der südwestlichen Flächenbegrenzung ist auf einem etwa 5,0 m breiten Streifen ein gestufter 

Waldrand aus Sträuchern und Kräutern zu entwickeln und der Sukzession zu überlassen. Gehölze ab 

etwa 8 m Höhe sind innerhalb der Waldsaumzone sukzessiv zu roden oder auf den Stock zu setzen. 

Die restliche Fläche ist als Extensivgrünland zu nutzen. Bestehende Baumgruppen sind zu erhalten. 

Für weitere inhaltliche Details sei vorliegend auf den Umweltbericht verwiesen. Im Zuge der weiteren 

Planung wird geprüft, ob zusätzliche Ausgleichsmaßnahmen erforderlich werden.  

 

3.11 Zuordnungen  

Die Zuordnung der nach § 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB festgesetzten Kompensationsflächen mit den Buch-

staben „A“ und „B“ erfolgt zur Entwurfsfassung. 

 

3.12 Anpflanzung und Erhaltung von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen  

Zur Eingrünung und Integration des Plangebietes in die Umgebung werden umlaufend im Übergang 

zum Außenbereich Flächen zum Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen 

festgesetzt. In diesen Bereichen sind geschlossene Laubstrauchhecken sowie Bäume mit einheimi-

schen, standortgerechten Arten zu pflanzen und dauerhaft zu unterhalten. Sträucher sind in Gruppen 

von jeweils 3-5 Exemplaren einer Art zu pflanzen. Bei Abgang sind gleichartige Ersatzpflanzungen vor-

zunehmen (Artenempfehlungen siehe Artenliste). 

Eine Verschiebung der Baumstandorte von bis zu 10 m gegenüber den zeichnerisch festgesetzten 

Standorten ist zulässig, um entsprechend Flexibilität im Vollzug zu ermöglichen. Für Neu- oder Ersatz-

pflanzungen ist ein Mindest-Stammumfang von 14-16 cm vorzusehen. Dies sichert einen gewissen Min-

deststandard um eine wirksame Eingrünung zeitnah zu erreichen.  

Im Bereich der Flächen für die Erhaltung von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen sind 

die vorhandenen Bäume und Sträucher fachgerecht zu pflegen und dauerhaft zu erhalten. 
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Bei Abgang sind Ersatzpflanzungen mit einheimischen, standortgerechten Arten vorzunehmen (Arten-

empfehlungen siehe Artenliste). Im Besonderen betrifft dies einen prägenden Gehölzbereich mit ent-

sprechender ökologischen Wertigkeit im Osten des Plangebietes. Für weitere Details sei an dieser Stelle 

auf den Umweltbericht verwiesen.  

 

4. Bauordnungsrechtliche Gestaltungsvorschriften 

Alle baulichen Maßnahmen tragen in der Wahl ihrer Gestaltung grundsätzlich dazu bei, die bauge-

schichtliche Bedeutung, die erhaltenswerte Eigenart und somit auch die Identität der gewachsenen 

Siedlungsstrukturen zu bewahren und zu stärken. Hierzu werden auf der Grundlage der Ermächtigung 

des § 9 Abs. 4 BauGB i.V.m. § 91 HBO bauordnungsrechtliche Gestaltungsvorschriften in den Bebau-

ungsplan aufgenommen.  

 

4.1  Dachgestaltung  

Im Plangebiet zulässig sind Flachdächer sowie geneigte Dächer. Bei geneigten Dächern sind zur Dach-

eindeckung nicht hochglänzende Materialien in den ortsüblichen Farbtönen rot, braun und grau zuläs-

sig. Anlagen zur Nutzung von Sonnenenergie (Solarthermie- und Fotovoltaikanlagen) sowie Dachbe-

grünungen sind ausdrücklich zulässig und werden von den vorstehenden Bestimmungen zur Farbge-

bung nicht erfasst. Die Gestaltungsfestsetzung gilt zudem nicht für Flachdächer, die in der Regel aus 

der städtebaulichen Betrachtungsebene vor Ort nicht sichtbar sind.  

 

4.2 Werbeanlagen  

Werbeanlagen besitzen das Potential das Orts- und Landschaftsbild maßgeblich zu beeinträchtigen. 

Gleichwohl besteht auf Seiten der Gewerbebetriebe in vielen Fällen ein Bedürfnis nach Repräsentation. 

Um beide Aspekte in Einklang zu bringen und gestalterische Mindeststandards zu etablieren, werden 

nachfolgende Bestimmungen getroffen.  

 

Werbeanlagen sind grundsätzlich innerhalb und außerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen zu-

lässig, sofern keine anderweitigen Festsetzungen, landes- oder bundesrechtliche Regelungen entge-

genstehen. Ein Erfordernis für eine weitergehende räumliche Beschränkung auf den Grundstücksflä-

chen wird vorliegend nicht gesehen. Allerdings sind Werbeanlagen auf Dachflächen sowie Aufschüttun-

gen für Werbefahnen und Werbeanlagen in Form von Pylonen oder Stelen aus gestalterischen Gründen 

unzulässig. 

Zur Begrenzung der Höhenentwicklung und damit der Sichtbarkeit von Werbeanlagen dürfen diese die 

in den Teilgebieten jeweils maximal zulässige Oberkante baulicher Anlagen nicht überschreiten. Be-

wegliche Werbeanlagen sowie Werbe- und Beleuchtungsanlagen mit bewegtem oder wechselndem 

Licht (z.B. Light-Boards, Videowände, Skybeamer, etc.) sind aus gestalterischen Gründen und zum 

Schutze der angrenzenden baulichen Strukturen und Nutzungen (u.a. südlich der Marburger Straße) 

unzulässig. Die Festsetzungen dienen auch dazu, den Ortseingangsbereich von Neustadt (Hessen) 

gestalten und vor zu starken visuellen Beeinträchtigungen durch Werbeanlagen schützen zu können. 

Das Licht von Werbeanlagen darf zudem aus vorgenannten Gründen nicht an den angestrahlten Flä-

chen vorbeigelenkt werden. Zur Vermeidung sind Scheinwerfer daher mit gerichteter Abstrahlung, 

Blendkappen oder entsprechender Projektionstechniken einzusetzen. Um Streulicht in die Umgebung 

zu vermeiden, dürfen Anstrahlungen nur von oben nach unten erfolgen.  
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4.3 Gestaltung von Einfriedungen  

Aus gestalterischen Gründen und zur Förderung eines offenen städtebaulichen Charakters sind im 

Plangebiet ausschließlich offene Einfriedungen, wie z.B. Drahtgeflecht, Stabgitter, Holzzäune oder 

Streckmetall in Verbindung mit Laubstrauchhecken zulässig. Mauersockel sind - mit Ausnahme von 

Stützmauern - unzulässig.  

 

4.4  Abfall- und Wertstoffbehälter  

Im Sinne der vorstehend bereits genannten Intention wird für das gesamte Plangebiet zusätzlich be-

stimmt, dass Standflächen für Abfall- und Wertstoffbehälter gegen eine allgemeine Einsicht abzuschir-

men sind. Zur Vermeidung einer städtebaulich unerwünschten Optik, sind diese in Bauteile einzufügen 

oder einzubeziehen, mit Laubhecken zu umpflanzen oder mit beranktem Sichtschutz dauerhaft zu um-

geben. 

 

4.5 Grundstücksfreiflächen   

Zur Begrünung der rechnerisch nicht überbaubaren Grundstücksfreiflächen (nicht bebaubare Fläche 

gemäß Berechnung der GRZ I und II) wird bestimmt, dass diese als Grünfläche zu gestalten sind. Hier-

von wiederum sind mindestens 30 % der Fläche mit einheimischen, standortgerechten Laubgehölzen 

zu bepflanzen. Die nach den bauplanungsrechtlichen Festsetzungen vorzunehmenden Anpflanzungen 

können dabei zur Anrechnung gebracht werden. 

Für das gesamte Plangebiet gilt zudem u.a. aus gestalterischen und stadtklimatologischen Gründen, 

dass die Freiflächengestaltung in Form von Schotter-, Kies- und Steinschüttungen unzulässig ist. Die 

dem Spritzwasserschutz am Gebäude dienenden Schüttungen (z.B. um Gewerbebauten, die auch als 

Wartungswege dienen) sind von den Festsetzungen allerdings klarstellend ausgenommen. 

 

5. Berücksichtigung umweltschützender Belange 

5.1 Umweltprüfung und Umweltbericht 

Mit Inkrafttreten des Gesetzes zur Anpassung des Baugesetzbuches an die EU-Richtlinien (EAG Bau, 

BGBl. I S.1359) am 20.07.2004 ist die Notwendigkeit zur Aufnahme eines Umweltberichtes in die Be-

gründung zum Bebauungsplan eingeführt worden (§ 2a BauGB). Darin sollen die im Rahmen der Um-

weltprüfung ermittelten Belange des Umweltschutzes systematisch zusammengetragen und bewertet 

werden.  

Im Zuge der Bauleitplanung wird daher ein Umweltbericht erarbeitet, dessen Inhalt entsprechend der 

Anlage zu § 2 Abs. 4 und § 2a BauGB aufbereitet wird. Nach § 2a BauGB ist der Umweltbericht Teil der 

Begründung zum Bebauungsplan und unterliegt damit den gleichen Verfahrensschritten wie die Be-

gründung an sich (u.a. Öffentlichkeitsbeteiligung und Beteiligung der Träger öffentlicher Belange). Die 

Ergebnisse des Umweltberichts und die eingegangenen Anregungen und Hinweise sind in der abschlie-

ßenden bauleitplanerischen Abwägung entsprechend zu berücksichtigen. Um Doppelungen zu vermei-

den, wurden die für die Abarbeitung der Eingriffsregelung notwendigen zusätzlichen Inhalte, die als 

Belange des Naturschutzes und der Landschaftspflege gemäß § 1 Abs. 6 Nr. 7 BauGB gleichberechtigt 

in die bauleitplanerische Abwägung einzustellen sind, in den Umweltbericht integriert. 

Der Umweltbericht liegt dieser Begründung als eigenständiges Dokument bei und wird nach Einholung 

und Auswertung der umweltrelevanten Stellungnahmen im Verfahren nach § 4 Abs. 1 BauGB zum Ent-

wurf des Bebauungsplan weiter ausgearbeitet.  
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6. Artenschutz 

Auf die Vorschriften des besonderen Artenschutzes gemäß § 44 Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) 

wird hingewiesen. Zur Vermeidung der Zerstörung oder Beschädigung von Fortpflanzungs- und Ruhe-

stätten besonders und streng geschützter Arten (vgl. § 7 Abs. 2 Nr. 13 und 14 BNatSchG) sind die 

folgenden Punkte zu beachten: 

Baumaßnahmen, die zu einer Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten geschützter Vogelarten 

führen können, sind außerhalb der Brutzeit (01.03. bis 30.09.) durchzuführen. 

Bestandsgebäude sind ganzjährig unmittelbar vor Durchführung von Bau-, Änderungs- und Abrissmaß-

nahmen durch einen Fachgutachter daraufhin zu kontrollieren, ob geschützte Tierarten anwesend sind. 

Diese Maßnahmen sollten möglichst außerhalb der Wochenstubenzeit von Fledermäusen (01.05. bis 

31.07.) durchgeführt werden und durch eine qualifizierte Person begleitet werden. 

Höhlenbäume sind ganzjährig unmittelbar vor der Rodung durch einen Fachgutachter auf das Vorhan-

densein von geschützten Tierarten zu überprüfen. 

Im Falle der Betroffenheit von geschützten Arten ist die Fortpflanzungs- und Ruhestätte zu erhalten. 

Über das weitere Vorgehen ist in Abstimmung mit den Behörden zu entscheiden. 

Im Rahmen der weiteren Planungen wird ein Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag erstellt. Die Ergebnisse 

werden zum Entwurf integriert.  

 

7. Allgemeiner Klimaschutz 

Gemäß § 1 Abs. 6 Nr. 7f BauGB sind bei der Aufstellung von Bauleitplänen die Nutzung erneuerbarer 

Energien sowie die sparsame und effiziente Nutzung von Energien zu berücksichtigen.  

Im Rahmen des vorliegenden Bebauungsplanes wird auf die ausdrückliche Zulässigkeit der Errichtung 

von Solar- und Photovoltaikanlagen auf den Dachflächen sowie die Bestimmungen zur Dachbegrün-

dung und den weiteren grünordnerischen Maßnahmen hingewiesen.  

Weiterhin kann auf die speziellen energiefachrechtlichen Regelungen mit ihren Verpflichtungen zur Er-

richtung und Nutzung bestimmter erneuerbarer Energien verwiesen werden, die bei der Bauplanung 

und Bauausführung gemäß dem Gebäudeenergiegesetz (GEG) einzuhalten sind. Ferner sei angemerkt, 

dass die Nutzung der Solarenergie ausdrücklich zulässig ist.  

Auf weitergehende Festsetzungen wird im Rahmen der vorliegenden Bauleitplanung zum gegenwärti-

gen Planungsstand verzichtet, da keine städtebaulichen Gründe und Erfordernisse für weitere und über 

die bereits geltenden gesetzlichen Regelungen hinausgehenden Bestimmungen oder die bereits ge-

troffenen grünordnerischen Festsetzungen im Rahmen der vorliegenden Angebotsplanung erkennbar 

sind.  

 

8. Wasserwirtschaft und Grundwasserschutz  

In Anlehnung an die Arbeitshilfe zur Berücksichtigung von wasserwirtschaftlichen Belangen in der Bau-

leitplanung vom Hessischen Ministerium für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucher-

schutz vom Juli 2014 wird die Wasserversorgung und Schonung der Grundwasservorkommen, Abwas-

serbeseitigung und Abflussregelung im Bebauungsplan wie folgt behandelt: 

 

8.1 Überschwemmungsgebiete 

Das Plangebiet befindet sich nicht in einem amtlich festgesetzten Überschwemmungsgebiet oder über-

schwemmungsgefährdeten Gebiet. 
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8.2 Oberirdische Gewässer 

Im Plangebiet befinden sich keine oberirdischen Gewässer.  

 

8.3 Wasserschutzgebiete  

Das Plangebiet liegt nicht in einem Trinkwasserschutzgebiet. Nördlich und westlichen grenzt das Was-

serschutzgebiet Wohratal-Stadtallendorf (WSG-ID 534-001), Schutzzone IIIB an.  

 

8.4 Wasserversorgung  

Das Plangebiet ist weitgehend durch bestehende Wasserversorgungsleitungen GGG 200, GGG/ZMU 

150, GGG/ZMU 100, PE-Xa 63x5,8; PE-Xa 50x4,6, Wasseranschlussleitungen PE-HD 50x4,6; PE-Xa 

40x3,7; PE-Xc 40x3,7 des Zweckverband Mittelhessische Wasserwerke erschlossen. Allerdings müs-

sen insbesondere im Bereich der zugehenden Flächen im Westen zusätzliche Infrastrukturen verlegt 

werden.  

Zum gegenwärtigen Zeitpunkt kann davon ausgegangen werden, dass die Trinkwasserversorgung ge-

sichert ist bzw. durch den Ausbau der bestehenden Leitungen gesichert werden kann. Aus der öffentli-

chen Trinkwasserversorgungsanlage ist aktuell die Entnahme eines Volumenstroms von bis zu 800 

I/min = 13,33 I/s möglich. 

Die ungefähre Lage der bestehenden Anlagen ist aus dem beigefügten Bestandsplan ersichtlich. Die 

Anlagen wurden auch in die Plankarte des Bebauungsplanes übernommen. Für genauere Angaben ist 

der Zweckverband Mittelhessische Wasserwerke bei konkreten Planungen und Maßnahmen einzubin-

den.  

 

Übersichtsplan Zweckverband Mittelhessische Wasserwerke 

 

Quelle: Zweckverband Mittelhessische Wasserwerke 
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Dauerhafte Abgrabungen sowie dauerhafte Aufschüttungen des Geländes über 0,50 m dürfen im Be-

reich der Leitungen nicht durchgeführt werden. Die Anlagen und Leitungen dürfen grundsätzlich nicht 

überbaut werden. Das Anpflanzen von Bäumen oder tiefwurzelnden Sträuchern ist erst in einem Ab-

stand von 2,50 m zu bestehenden Leitungen möglich. Abwasserleitungen, auch Oberflächenentwässe-

rungen, müssen mindestens 1 m Abstand zur Wasserleitung aufweisen und sind tiefer als die Wasser-

leitung zu verlegen (siehe DVGW Arbeitsblatt W 400-1).  

Der Baubeginn von Maßnahmen in Kreuzungs- und Parallelführungsbereichen ist rechtzeitig (mind. 2 

Wochen vorher) gegenüber dem Zweckverband Mittelhessische Wasserwerke anzuzeigen, damit der 

ausführenden Baufirma vor Ort die Lage der Anlagen angegeben und die evtl. erforderlichen Siche-

rungsmaßnahmen festgelegt werden können. Die in der Plankarte dargestellten Leitungen sind nicht 

eingemessen und dienen daher nur als Hinweis. 

 

8.5 Löschwasser 

Die Bereitstellung von Löschwasser obliegt der Stadt, sofern es sich um den Bereich der angemessenen 

Löschwasserversorgung (Grundschutz) handelt. Für eine besondere Löschwasserversorgung (Objekt-

schutz) ist der Eigentümer des Objekts zuständig. Der Zweckverband Mittelhessische Wasserwerke 

kann im Brandfall Löschwasser aus dem Trinkwassernetz zur Verfügung zu stellen, soweit die techni-

schen Bedingungen und Möglichkeiten dies zulassen.  

Im Geltungsbereich des Bebauungsplanes ist aus der öffentlichen Trinkwasserversorgungsanlage die 

Entnahme eines Volumenstroms von bis zu 800 I/min = 13,33 I/s möglich. Dies entspricht 48 cbm/h.  

Gemäß DVGW Arbeitsblatt 405 ist für Gewerbe- und Industriegebiete ein Löschwasserbedarf zwischen 

96 (geringe Gefahr der Brandausbreitung) und 192 cbm/h (mittlere und hohe Gefahr der Brandausbrei-

tung) über die Dauer von zwei Stunden anzusetzen. Der Löschbereich erfasst dabei alle Löschwasser-

entnahmestellen in einem Radius von 300 m.  

Da die Entnahme aus dem Trinkwassernetz vorliegend nach derzeitigem Kenntnisstand nicht ausrei-

chend ist, wird im Bebauungsplan eine Fläche für Versorgungsanlagen mit der Zweckbestimmung 

Löschwasser festgesetzt. Die Fläche ist derart bemessen, so dass hier zwei bis vier Löschwassertanks 

der Firma Dehoust (je 100 cbm bzw. bis zu 400 cbm) mit Entnahmestelle untergebracht werden können. 

Vom gewählten Standort aus, sind weite Bereiche insbesondere im Osten des Plangebiets in einem 

Radius von 300 m erreichbar. Weitere Details obliegen einer ggf. erforderlich werdenden weitergehen-

den Erschließungsplanung.  

 

8.6 Abwasserbeseitigung 

Im Plangebiet befinden sich Entwässerungsanlagen des Zweckverbandes Mittelhessische Abwasser-

werke. Das Gebiet ist weitgehend erschlossen und es wird im Mischsystem entwässert (DN 300-700). 

Im Bereich des bisher nicht erschlossenen Gebietes im Westen (Neuausweisung) des Geltungsberei-

ches sind entsprechend zusätzliche Infrastrukturen zu verlegen und an den Bestand anzuschließen. 

Weitere Details obliegen der nachfolgenden Erschließungsplanung.  

Maßnahmen im Bereich der Leitungen sind vorab mit dem Zweckverband Mittelhessische Abwasser-

werke (ZMA) abzustimmen, damit der ausführenden Baufirma vor Ort die Lage der Anlagen angegeben 

und die evtl. erforderlichen Sicherungsmaßnahmen festgelegt werden können. Die in der Plankarte dar-

gestellten Leitungen sind nicht eingemessen und dienen nur als Hinweis. Nach § 3 Abs. 4 der Entwäs-

serungssatzung des Zweckverbandes Mittelhessische Abwasserwerke dürfen die Anschlussleitungen 

im öffentlichen Bereich ausschließlich vom ZMA hergestellt werden.  
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Dazu ist es nötig, einen Entwässerungsantrag beim ZMA zu stellen und die ZMA an der Objektplanung 

und Bauausführung zu beteiligen. 

Darüber hinaus sei abschließend an dieser Stelle auf die ohnehin geltenden gesetzlichen Vorgaben des 

§ 55 des Wasserhaushaltsgesetzes (WHG) in Verbindung mit § 37 Hessisches Wassergesetz (HWG) 

zur Regelung der Flächenversiegelung und der Verwertung und Versickerung des Niederschlagswas-

sers hingewiesen:  

Regenwasser von Dachflächen sowie Drainagewasser ist gemäß § 55 WHG ortsnah zu versickern, zu 

verrieseln, direkt oder über eine Kanalisation ohne Vermischung mit Schmutzwasser in ein Gewässer 

einzuleiten, soweit dem weder wasserrechtliche noch sonstige öffentlich-rechtliche Vorschriften noch 

wasserwirtschaftliche Belange entgegenstehen.  

Dach-, Oberflächen- und sonstige Abwässer dürfen dabei allerdings nicht auf die Straßenparzelle sowie 

in Entwässerungsanlagen der B 454 gelangen oder abgeleitet werden.  

Im Hinblick auf die Versickerungsfähigkeit ist aus den vorangegangenen Planungen allerdings bekannt, 

dass die vorgefundenen Bodenschichten (Oberboden, Schluff und Tertiär) als schwach durchlässig ein-

zustufen sind. Hieraus ergab sich die seinerzeit die gutachterliche Empfehlung von Versickerungen ab-

zusehen. Entsprechend sind andere technische Maßnahmen zu prüfen bzw. vorzusehen.  

 

Bestandsdokumentation Abwasserentsorgung - Lageplan 

 

Quelle: Zweckverband Mittelhessische Abwasserwerke 

 

9. Altlastenverdächtige Flächen, Baugrund und vorsorgender Bodenschutz 

9.1 Altlastenverdächtige Flächen 

Altlasten oder Verdachtsflächen im Plangebiet sind nicht bekannt. Bei allen Baumaßnahmen, die einen 

Eingriff in den Boden erfordern, ist jedoch auf organoleptische Auffälligkeiten zu achten.  
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Der Verdacht einer schädlichen Bodenverunreinigung ist umgehend der zuständigen Behörde mitzutei-

len. Es wird in diesem Zusammenhang auf die "Arbeitshilfe zur Berücksichtigung von Bodenschutzbe-

langen in der Abwägung und der Umweltprüfung nach BauGB in Hessen" des hessischen Umweltmi-

nisteriums hingewiesen. Die DIN 19731, DIN 18915 und DIN 19639 sind bei der Bauausführung zu 

beachten und einzuhalten. 

 

9.2 Kampfmittel  

Hinweise auf Kampfmittel im Plangebiet liegen zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht vor. Sollten im Zuge 

der Bauarbeiten kampfmittelverdächtige Gegenstände gefunden werden, ist der Kampfmittelräumdienst 

unverzüglich zu verständigen. 

 

9.3 Vorsorgender Bodenschutz 

Im Rahmen des vorsorgenden Bodenschutzes wird auf die "Arbeitshilfe zur Berücksichtigung von Bo-

denschutzbelangen in der Abwägung und der Umweltprüfung nach BauGB in Hessen" des hessischen 

Umweltministeriums hingewiesen. Die DIN 19731, DIN 18915 und DIN 19639 sind bei der Bauausfüh-

rung zu beachten und einzuhalten. 

Nachfolgend werden verschiedene Empfehlungen zum vorsorgenden Bodenschutz aufgeführt, die als 

Hinweise für die Planungsebenen der Bauausführung und Erschließungsplanung vom Bauherrn / Vor-

habenträger zu beachten sind: 

1. Maßnahmen zum Bodenschutz bei der Baudurchführung, beispielsweise Schutz des Mutterbo-

dens nach § 202 BauGB.  

2. Vermeidung von Bodenverdichtungen durch Aufrechterhaltung eines durchgängigen Porensy-

stems bis in den Unterboden, d.h. Erhaltung des Infiltrationsvermögen.  

3. Baustelleneinrichtung und Lagerflächen nach Möglichkeit im Bereich bereits verdichteter bzw. 

versiegelter Boden anlegen (ggf. Verwendung von Geotextil, Tragschotter). 

4. Ausweisung von Bodenschutz- / Tabuflächen bzw. Festsetzungen nicht überbaubarer Grund-

stücksflächen. 

5. Absperrung von Schutzflächen mit Bauzäunen. Bodenschonende Einrichtung und Rückbau von 

Baustelleneinrichtungsflächen. 

6. Vermeidung von Fremdzufluss während der Bauphase. Anlegen von Rückhalteeinrichtungen 

und Retentionsflächen. 

7. Technische Maßnahmen zum Erosionsschutz. 

8. Sachgerechte Zwischenlagerung und Wiedereinbau des Oberbodens (DIN 18915, DIN 19731). 

9. Kennzeichnung von Boden-Lagerflächen vor Ort. Begrenzung der Höhe von Boden-Mieten auf 

2 m bzw. 4 m (bei Ober- bzw. Unterboden), etc. 

10. Fachgerechter Umgang mit Bodenaushub und Wiederverwertung des Bodenaushubs am Ein-

griffsort.  

11. Angaben zu Ort und Qualität der Verfüllmaterialien. 

12. Beseitigung von Verdichtungen im Unterboden nach Abschluss der Bauarbeiten und vor Auftrag 

des Oberbodens und Eingrünung (Tiefenlockerung).  

13. Zuführen organischer Substanz und Kalken (Erhaltung der Bodenstruktur, hohe Gefügestabili-

tät, hohe Wasserspeicherfähigkeit sowie positive Effekte auf Bodenorganismen). 

14. Zur Herstellung einer durchwurzelbaren Bodenschicht kann die Arbeitshilfe „Rekultivierung von 

Tagebau- und sonstigen Abgrabungsflächen -HMUKLV Stand März 2017“ hilfsweise herange-

zogen werden. 
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9.4 Denkmalschutz 

Südöstlich des Plangebietes südlich der Marburger Straße grenzt die Gesamtanlage III „Graf-Spee-

Straße 1-28“ (Wohnsiedlung mit 13 Doppelwohnhäuser) an, die 1939 für die deutschen Angestellten 

der WASAG-Sprengstoffwerke Allendorf erbaut wurden. Der Erhalt der Siedlung ist aus städtebaulichen 

und geschichtlichen Gründen von öffentlichem Interesse. Durch die vorliegenden Bauleitplanung sind 

vorliegend jedoch keine Beeinträchtigungen zu erwarten. 

Im Hinblick auf Bodendenkmäler sei darauf hingewiesen, dass Mauern, Steinsetzungen, Bodenverfär-

bungen und Fundgegenstände, zum Beispiel Scherben, Steingeräte, Skelettreste, die bei Erdarbeiten 

entdeckt werden, gemäß § 21 HDSchG dem Landesamt für Denkmalpflege Hessen (Abt. Archäologi-

sche Denkmalpflege) oder der unteren Denkmalschutzbehörde unverzüglich anzuzeigen sind. Der Fund 

und die Fundstelle sind gem. § 21 Abs. 3 HDSchG bis zum Ablauf einer Woche nach der Anzeige im 

unveränderten Zustand zu erhalten und in geeigneter Weise vor Gefahren für die Erhaltung des Fundes 

zu schützen. 

 

10. Immissionsschutz 

Im Rahmen der Abwägung nach § 1 Abs. 7 BauGB sind die Belange des Immissionsschutzes entspre-

chend zu würdigen. Nach den Vorgaben des § 50 Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG) sind bei 

raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen die für eine bestimmte Nutzung vorgesehenen Flächen 

einander so zuzuordnen, dass schädliche Umwelteinwirkungen auf die ausschließlich oder überwiegend 

dem Wohnen dienenden Gebiete sowie auch sonstige schutzbedürftige Gebiete soweit wie möglich 

vermieden werden. 

Im Rahmen der Planung sind vorliegend die aus dem Plangebiet auf die benachbarten südlich bzw. 

südöstlich liegenden Siedlungsbereiche relevant, die durch gemischte und wohnbauliche Nutzungen 

geprägt sind.  

Aus diesem Grund wurde im Ursprungs-Bebauungsplan südlich der Marburger Straße eine Fläche für 

Vorkehrungen zum Schutz gegen schädliche Umwelteinwirkungen im Sinne des Bundes-Immissions-

schutzgesetzes festgesetzt, auf der ein bepflanzter Erdwall mit einer Höhe von mindestens 3,0 m über 

dem Fahrbahnniveau der Marburger Straße errichtet werden soll. Diese Festsetzung geht u.a. auf eine 

damalige gutachterliche Bewertung des TÜV Süddeutschland zurück.  

Im Rahmen der weiteren Planungen soll diese schalltechnische Untersuchung überprüft, überarbeitet 

und an die vorliegende Planung angepasst werden. Die Ergebnisse werden zum Entwurf integriert.  

 

11. Weitere nachrichtliche Übernahmen und sonstige Hinweise  

11.1 Stellplatzsatzung 

Die Stellplätze betreffenden Festsetzungen werden subsidiär durch die Vorschriften der Stellplatzsat-

zung der Stadt Neustadt (Hessen) in der zum Zeitpunkt der Bauantragstellung geltenden Fassung er-

gänzt. 

 

11.2 DIN-Normen 

Sofern in den Festsetzungen keine anderen Datenquellen genannt sind, können alle aufgeführten DIN-

Normen, Arbeitsblätter etc. beim Magistrat der Stadt Neustadt, Ritterstraße 5-9, 35279 Neustadt (Hes-

sen) eingesehen werden. 
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11.3 Straßenverkehrliche Hinweise 

Es wird an dieser Stelle auf die Regelungen des Bundesfernstraßengesetzes (FStrG) hingewiesen, 

nach denen längs der Bundesstraße Hochbauten jeder Art in einer Entfernung von bis zu 20 m, gemes-

sen vom äußeren Rand der befestigten Fahrbahn, nicht errichtet werden dürfen. Im Übrigen bedürfen 

Baugenehmigungen der Zustimmung der Straßenverkehrsbehörde, wenn diese in einem Abstand von 

bis zu 40 m errichtet, erheblich geändert oder anders genutzt werden sollen.  

Es wird auch darauf hingewiesen, dass Pflanzenaufwuchs und Ausstattungselemente Sichtbeziehun-

gen und Lichtraumprofile der B 454 nicht einschränken dürfen. Solar- und Photovoltaikanlagen, Wer-

bung, Beleuchtung sowie Fahrzeugbewegungen im Plangebiet dürfen zu keiner Blendung der Ver-

kehrsteilnehmer führen. Nötige Wegweisung ist mit Zustimmung von Polizei und Straßenbaulastträger 

gemäß StVO auszuführen. Baumpflanzungen entlang der B 454 außerhalb des Straßengrundstückes 

müssen so erfolgen, dass Schutzmaßnahmen gemäß den Richtlinien für passiven Schutz an Straßen 

durch Fahrzeug-Rückhaltesysteme der Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen ent-

behrlich sind. 

 

11.4 Lichtemissionen 

Empfohlen werden streulichtvermeidende Außenbeleuchtungen mit einem UV-armen Lichtspektrum 

(z.B. insektenfreundliche LED-Leuchten mit warmweißer Lichtfarbe jeweils in Form einer geschlossenen 

Konstruktion).  

Leuchten sollten so ausgebildet sein, dass eine Lichtwirkung nur auf die zu beleuchtende Fläche erfolgt. 

Zur Reduzierung von Lichtemissionen und der Begrenzung der Beleuchtungszeiten wird die Nutzung 

von Zeitschaltuhren und Dämmerungsschaltern empfohlen. Dauerhafte, indirekte Beleuchtung und 

Blendwirkungen auf schutzbedürftige benachbarte Bereiche (z.B. Daueraufenthaltsräume) sind zu ver-

meiden. 

 

11.5 Abfallbeseitigung 

Bei Bau,- Abriss und Erdarbeiten im Plangebiet sind die Vorgaben im Merkblatt "Entsorgung von Bau-

abfällen" (Baumerkblatt, Stand: 01.09.2018) der Regierungspräsidien in Hessen zu beachten (www.rp-

giessen.hessen.de. Umwelt & Natur, Abfall, Bau- und Gewerbeabfall, Baustellenabfälle). 

 

11.6 Sonstige Infrastruktur  

EAM Netz GmbH 

Im Plangebiet befinden sich Anlagen und Leitungen der EAM Netz GmbH, die in generalisier Form in 

die Plankarte des Bebauungsplan übernommen wurden. Die in der Plankarte dargestellten Leitungen 

sind nicht eingemessen und dienen nur als Hinweis. Bei Maßnahmen im Gebiet ist das Merkblatt 

"Schutz von Versorgungsanlagen der EAM Netz GmbH" zu beachten. Bei der Durchführung von Bau-

arbeiten ist rechtzeitig vor Beginn der Arbeiten bei EAM Netz eine aktuelle Auskunft über die Lage der 

im Bau bzw. Aufgrabungsbereich liegenden Versorgungsanlagen einzuholen (s. https://pap.EAM-

Netz.de). Arbeiten im Schutzstreifen- bzw. Leitungsbereich sind nur in Abstimmung mit Beauftragten 

der EAM Netz auszuführen. Gegebenenfalls erforderliche Sicherungsmaßnahmen sind mit diesen ge-

meinsam festzulegen und auf Kosten des Unternehmers bzw. Veranlassers auszuführen. Jede eigen-

mächtige Maßnahme zur Sicherung einer freigelegten Versorgungsleitung oder der dazugehörigen Ein-

richtungen (z. B. Mess- und Steuerkabel) ist untersagt. Die Leitungen sind im Bebauungsplan eingetra-

gen, jedoch nicht vermessen. Es wird im Vollzug der Planung in allen Fällen eine Abstimmung mit der 

EAM Netz GmbH erforderlich.  
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GasLINE GmbH & Co. KG 

Im Plangebiet befindet sich eine LWL-KSR-Kabelanlage der GasLINE. Die Versorgungsleitungen sind 

grundsätzlich durch beschränkte persönliche Dienstbarkeiten oder Gestattungsverträge gesichert. 

Es wird auf das Merkblatt zu Berücksichtigung von unterirdischen Kabelschutzrohranlagen mit einlie-

genden Lichtwellenleiterkabeln bei der Aufstellung von Flächennutzungsplänen und Bebauungsplänen 

der GasLINE Telekommunikationsnetzgesellschaft deutscher Gasversorgungsunternehmen mbH & Co. 

KG hingewiesen.  

Nicht zulässig sind innerhalb des Schutzstreifens zum Beispiel die Errichtung von Gebäuden aller Art, 

die Einleitung von Oberflächenwasser / aggressiver Abwässer, sonstige Einwirkungen, die den Bestand 

oder den Betrieb der Leitung gefährden oder beeinträchtigen.  

Nur mit der besonderen Zustimmung und Einhaltung der Auflagen der GasLINE sind die Freilegung der 

KSR-Anlage, Niveauänderung im Schutzstreifen, der Neubau von kreuzenden oder parallel führenden 

Straßen, Wegen, Kanälen, Rohrleitungen, Kabeln, Freileitungen und Gleisanlagen sowie die Durchfüh-

rung sonstiger Baumaßnahmen, sofern eine Leitungsbeeinflussung nicht ausgeschlossen werden kann, 

statthaft. 

Der Schutzstreifen kann landwirtschaftlich oder gärtnerisch genutzt werden. Anpflanzungen von Bäu-

men und tiefwurzelnden Sträuchern, insbesondere bei Ausgleichsmaßnahmen im Rahmen der Kom-

pensation, sind zum Schutz der KSR-Anlage grundsätzlich außerhalb des Schutzstreifens zu planen. 

Rechtzeitig vor Beginn der Arbeiten muss der Unternehmer der GasLINE bzw. dem Technischen Ver-

walter der GasLINE den bevorstehenden Arbeitsbeginn anzeigen und einen Termin zur vorherigen Orts-

einweisung vereinbaren 

 

Übersicht Leitung GasLINE 

 

Quelle: PLEdoc GmbH 
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12. Bodenordnung 

Ein Verfahren zur Bodenordnung wird voraussichtlich erforderlich.  

 

13. Flächenbilanz  

Um die künftige Nutzungsaufteilung im Plangebiet zu dokumentieren und den Eingriff in Natur und Land-

schaft besser bewerten zu können, wird für das Plangebiet eine Flächenbilanz (digital errechnet) auf-

gestellt. Die Flächenbilanz wird zum Entwurf hin integriert, wenn das Planungskonzept abschließend 

feststeht.  

14. Anlagen und Gutachten 

• Umweltbericht (Stand Vorentwurf) 

• Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag (wird zum Entwurf ergänzt) 

• Verkehrsuntersuchung (wird zum Entwurf ergänzt) 

• Schall- und Immissionsschutztechnische Untersuchung (wird zum Entwurf ergänzt) 

• Wasserwirtschaftlicher Fachbeitrag (wird bei Bedarf zum Entwurf ergänzt) 
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